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RS VwGH Beschluss 1989/12/13
89/03/0114

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.12.1989

Rechtssatz

Eine gemäß Art V EGVG iVm § 24 StPO im Dienste der Strafjustiz vorgenommene Maßnahme setzt ua voraus, dass das

unverzügliche Einschreiten des Untersuchungsrichters nicht erwirkt werden kann. Bei Nichterfüllung dieser

Voraussetzung findet die Maßnahme im Gesetz keine Deckung.

Im RIS seit

26.01.2007

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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